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Stiftungssatzung

Satzung der

Sonja Reischmann Stiftung

mit Sitz in Ravensburg
§ 1    Name, Rechtsform, Sitz der Stiftung


(1) Die Stiftung führt den Namen: Sonja Reischmann Stiftung.


(2) Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit dem Sitz in Ravensburg.

§ 2    Zweck der Stiftung

(1)
Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige Zwecke i.S.d. Abschnitts Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Zweck der Stiftung ist die ausschließliche und unmittelbare Förderung von Kindern in Not und hilfsbedürftiger Menschen.

(2)
Die Stiftung kann ihren Zweck auch dadurch erfüllen, dass sie andere Organisationen und Einrichtungen, die in mildtätiger Weise dem Stiftungszweck entsprechende Ziele verfolgen, unterstützt.

(3)
Aufgrund dieser Satzung besteht kein Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung.

§ 3   Gemeinnützigkeit

(1)
Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige Zwecke. Sie verfolgt damit steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (§§ 51 bis 68 AO).

Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele.

Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Es darf niemand, auch nicht die Stifterin selbst, durch Ausgaben, die nicht dem Stiftungszweck entsprechen oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen bzw. sonstige Vermögenszuwendungen begünstigt werden.

